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Einleitung und Problemstellung 

Die Bundesrepublik Deutschland darf  sich rühmen, die wohl umfassend-
ste Verfassungsgerichtsbarkeit  der Welt zu ihren Institutionen zu zählen. 
Dies gilt sowohl hinsichtlich des Kreises möglicher Verfahrensinitiatoren 
als auch hinsichtlich der in Betracht kommenden Entscheidungsgegen-
stände. Mit welcher Intensität das Bundesverfassungsgericht  auf den gesell-
schaftlichen, insbesondere den politischen Prozeß einwirkt, ist eine Frage, 
die in Spekulationen führt,  da sie in die Frage mündet, was wäre, wenn es 
diese Institution nicht gäbe. Jedoch genügen exemplarische Hinweise etwa 
auf die Rechtsprechung zum Rundfunksystem1, auf die Parteienrechtspre-
chung2, auf die Volksbefragungsentscheidungen 3, um plausibel zu machen, 
daß ohne das Bundesverfassungsgericht  der politische Prozeß in der Bun-
desrepublik wohl in deutlich anderen Bahnen verliefe. Hierher gehört auch 
die Wirkung der Existenz der Institution auf die Art und Weise, wie polit i-
sche Konflikte ausgetragen und begriffen  werden. Das „Schielen nach 
Karlsruhe" als Vorwirkung der Möglichkeit, nahezu alle ernsthaften polit i-
schen Streitfragen  auch vor das Verfassungsgericht  zu bringen, erzeugt eine 
verfassungsjuristische  Überlagerung des politischen Prozesses, die man 
wohl zur spezifischen „politischen Kultur" der Bundesrepublik zählen 
kann.4 Bereits wegen der Wirkungen auf die Struktur des politischen Pro-
zesses kann das Bundesverfassungsgericht  als ein identitätsbestimmendes 
Strukturelement der bundesrepublikanischen Gesellschaft begriffen  wer-
den. 

Diese zentrale Position des Gerichts im politischen System ist durch 
einige spektakuläre „Niederlagen" für die sozial-liberale Reformpolitik in 
den siebziger Jahren auch ins allgemeine öffentliche Bewußtsein geraten. 
Zugleich ist das Gericht aber auch wie nie zuvor Gegenstand kritischer, die 

1 Insbesondere BVerfGE 12, 205; 57, 295. 
2 z.B. BVerfGE 1, 208; 7, 99; 8, 51; 20, 56; 24, 300; 52, 63. 
3 BVerfGE 8, 104; 122. 
4 Dazu etwa Wolfgang  Hoffmann-Riem,  Beharrung oder Innovation, Der Staat 

1980, S. 335ff.  (358ff.);  Dieter  Grimm , Verfassungsgerichtsbarkeit.  Funktion und 
Funktionsgrenzen im demokratischen Staat, in: Sozialwissenschaften im Studium des 
Rechts, Bd. 2, S. 83ff. (105ff.);  Jürgen  Jekewitz,  Bundesverfassungsgericht  und 
Gesetzgeber, Der Staat 1980, S. 535ff.  (539ff.).  Ausdruck dieser „politischen Kultur" 
ist auch der vom Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts  Benda  gemachte Vor-
schlag, die Ministerialbürokratie möge doch anhand der Verfassungsrechtssprechung 
eine „check-Liste" erstellen, um Gesetze von vornherein gegen verfassungsgerichtliche 
Beanstandungen abzusichern; vgl. Ernst  Benda , Grundrechtswidrige Gesetze, S. 34. 
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Legitimität seiner Machtausübung thematisierender Diskussionen sowohl 
in der Tagespresse wie auch in wissenschaftlichen Publikationen geworden. 
Im Oktober 1978 konnte jedermann via Fernsehen an der Kontroverse zwi-
schen Bundeskanzler Schmidt und dem Präsidenten des Bundesverfas-
sungsgerichts Benda während der Podiumsdiskussion der Stiftung Theodor-
Heuss-Preis in der Evangelischen Akademie Tutzing teilhaben. Verfas-
sungsorgane, auch das Bundesverfassungsgericht,  hätten sich in Selbstbe-
schränkung zu üben, hatte der Bundeskanzler gesagt. Es könne nicht jeder 
seine Kompetenzen bis an den Rand ausschöpfen. Dies hatte der Präsident 
des Bundesverfassungsgerichts  für verfassungsrechtlich  unhaltbar erklärt. 
Jedes Verfassungsorgan  habe nämlich „die ihm auferlegten Rechte und 
Pflichten wahrzunehmen - nicht mehr, aber auch nicht weniger"5. In diesem 
Gegensatz kommen unterschiedliche normative Vorstellungen vom Verhält-
nis von Verfassung, Verfassungsgerichtsbarkeit  und anderen Staatsorganen, 
insbesondere dem Parlament als Gesetzgebungsgremium, zum Ausdruck, 
deren systematische Entfaltung und Analyse rechtsmethodische, verfas-
sungstheoretische und gesellschaftstheoretische Grundfragen  berühren. 
Wenn die These von der Selbstbeschränkung im Rahmen an sich gegebener 
Kompetenz als verfassungsrechtlich  unhaltbar bezeichnet wird, weil das 
Bundesverfassungsgericht  jeweils genau seine Pflicht wahrzunehmen habe, 
so liegt die Vorstellung rechtlich gebundenen Entscheidens zugrunde, bei 
welchem in der Tat für „Selbstbeschränkung" kein Raum ist. Wer hingegen 
„Selbstbeschränkung" fordert,  geht von einem - wie immer bestimmten und 
begrenzten - Ermessen aus, von der Möglichkeit, unter Umständen so oder 
auch anders zu entscheiden. Wenn es solches Ermessen gibt, wird die funk-
tionelle Zuordnung von Verfassungsgerichtsbarkeit  und anderen Entschei-
dungsinstanzen zum Problem. Woher kommen die Maßstäbe, aus denen die 
Forderung nach Selbstbeschränkung zu rechtfertigen  ist? Ist dies im Ver-
hältnis zum parlamentarischen Gesetzgeber ein Gebot der Demokratie? Wie 
steht diese Forderung zum Konzept des demokratischen Verfassungsstaats, 
der Mehrheitsherrschaft  zugleich gewährleistet und begrenzt? Wann ist 
„Selbstbeschränkung" eine Respektierung des demokratischen Prozesses, 
und wann ist sie eine Preisgabe der „normativen Kraft  der Verfassung" 
(Konrad Hesse)? Ist „Verfassimg" in diesem Zusammenhang möglicherweise 
ein irreführendes Stichwort, das normative Sicherheit, einen archimedi-
schen Punkt suggeriert, wo in Wahrheit nur ein Prozeß, die von Rudolf 
Smend so genannte „fließende Geltungsfortbildung" stattfindet? 

Mit vorstehenden Fragen ist das Thema dieser Studie angerissen. Es geht 
um eine sowohl normative als auch deskriptive Funktionsbestimmung der 
Institution Bundesverfassungsgericht  im politischen System der Bundesre-

5 Zu dem Vorgang siehe Otwin  Massing , Verfassungskonsens als Alibi, und Win-
fried  Steffani,  Verfassungskonsens als Problem, ZParl 1979, S. 119ff.;  125ff.;  bei 
Letzterem auch die zitierten Passagen. 



Einleitung und Problemstellung 

publik. Normative Funktionsbestimmung bedeutet hier, Zielfunktionen 
bzw. Sollgrößen der Verfassungsgerichtsbarkeit  im Kontext einer Verfas-
sungs- und Gesellschaftstheorie zu begründen. Deskriptive Funktionsbe-
stimmung wird dadurch zu leisten unternommen, daß die verfassungsge-
richtliche Praxis zu den normativen Funktionen in Beziehung gesetzt wird 
mit dem Ziel, Aussagen über die Funktionalität zu machen. 

Das Konzept des demokratischen Verfassungsstaates mit geschriebener 
(„positiver") Verfassung und einem ihre Einhaltung kontrollierenden 
Gericht stellt einen Unterfall  sozialer Steuerung durch gesetztes Recht dar. 
Deshalb steht vor allen Überlegungen zur funktionellen Einordnung der 
Verfassungsgerichtsbarkeit  in das staatliche Institutionensystem und gene-
rell in den politischen Prozeß die rechtstheoretische bzw. rechtmethodische 
Frage nach dem Verhältnis von Verfassung und Verfassungsgerichtsbarkeit, 
d.h. konkret, inwieweit Bendas These von der „Pflicht", die ein Ermessen in 
der Frage etwaiger Selbstbeschränkung ausschlösse, mit dem Hinweis auf 
rechtliche Determinierimg der verfassungsgerichtlichen  Entscheidungen 
begründet werden kann. Erst wenn hierüber Klarheit herrscht, ist eine Basis 
dafür gegeben, verfassungstheoretische  und gesellschaftstheoretische 
Erwägungen über die Art und Weise der Ausnutzung etwaiger Entschei-
dungsspielräume anzustellen. 

Entsprechend der Bedeutung der Verfassungsgerichtsbarkeit  für das 
Funktionieren des politischen Systems der Bundesrepublik und für dessen 
Verständnis ist die Beschäftigung mit dieser Institution in der Staatsrechts-
wissenschaft - interessanterweise nicht so sehr in der Politikwissenschaft 6 -
von Anfang an intensiv gewesen. Die inzwischen zweimal fortgeschriebene 
Bibliographie von Josef Mackert und Franz Schneider zur Verfassungsge-
richtsbarkeit des Bundes und der Länder7 nennt allein zum Stichwort: „Ver-
fassungsgerichtsbarkeit  zwischen Recht und Polit ik" insgesamt 171 Titel.8 

Die Staatsrechtslehrervereinigung hat die Thematik seit 1950 zweimal 
unmittelbar9 und einmal eingekleidet in das Problem von „Prinzipien der 

6 Siehe auch die entsprechenden Urteile von Rudolf  Schäfer,  Politikwissenschaft-
liche Analysen des Bundesverfassungsgerichts,  NPL 1974, S. 209, und Dieter  Grimm, 
Gegenwartsprobleme der Verfassungspolitik,  PVS Sonderheft 9 (1978), S. 272 ff. 
(289). 

7 Josef  Mackert  /  Franz  Schneider,  Bibliographie zur Verfassungsgerichtsbarkeit 
des Bundes und der Länder, Tübingen, Bd. 1 1971; Bd. 2 1976; Bd. 3 1982. 

8 36 Titel in Bd. 1, 28 Titel in Bd. 2 und 107 Titel in Bd. 3. In diesem sprunghaften 
Anstieg kann sicherlich eine Reaktion auf die in den 70er Jahren stärker problema-
tisch gewordene politische Funktion des Bundesverfassungsgerichts  gesehen werden. 
Die Landesverfassungsgerichtsbarkeit  in der Bundesrepublik hat demgegenüber 
unvergleichlich weniger Aufmerksamkeit  gefunden, was aufgrund ihrer geringeren 
praktischen Relevanz leicht erklärlich ist. Siehe jetzt aber das dreibändige Werk: 
Landesverfassungsgerichtsbarkeit,  hrsg. v. Christian  Starck  u. Klaus  Stern. 

9 Die Grenzen der Verfassungsgerichtsbarkeit,  W D S t R L 9 (1952), mit Referaten 
von Erich  Kaufmann  und Martin  Drath;  Die Verfassungsgerichtsbarkeit  im Gefüge 


